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Energy Sharing 
 

Nach mehreren Anläufen und einem lang-

wierigen Gesetzgebungsverfahren hat der 

Deutsche Bundestag am 13. November 

2025 die Aufnahme des sog. Energy Sha-

rings in das Energiewirtschaftsgesetz 

(EnWG) beschlossen. Der Bundesrat 

stimmte dem Gesetz am 21. November 

2025 zu. Mit dem neuen § 42c EnWG 

schafft der Gesetzgeber die rechtliche 

Grundlage, um Strom aus erneuerbaren 

Energien auf lokaler Ebene gemeinschaft-

lich zu erzeugen und über das öffentliche 

Netz zu nutzen.  

Was auf den ersten Blick simpel erscheint, 

bringt erhebliche Herausforderungen mit 

sich: Die Einführung des Energy Sharing 

erfordert nicht nur die koordinierte Um-

setzung dezentraler Energieprojekte unter 

Beteiligung mehrerer Nutzer, sondern 

auch deren nahtlose Integration in einen 

bestehenden und komplexen regulatori-

schen Rechtsrahmen.  

Im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens 

brachten daher der Bundesrat und ver-

schiedene Verbände zahlreiche Anmer-

kungen und Verbesserungsvorschläge 

zum ursprünglichen Entwurf der Bundes-

regierung ein. Das nun verabschiedete Ge-

setz greift einige zentrale Punkte dieser 

Vorschläge auf und integriert das Energy 

Sharing-Konzept auf dieser Grundlage in 

das nationale Recht. 

Dieser Newsletter beleuchtet die Hinter-

gründe, die gesetzlichen Voraussetzungen 

und die offen gebliebenen Praxisfragen 

des Energy Sharing nach dessen Einfüh-

rung durch den neuen § 42c EnWG.  
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Allgemeines 

Energy Sharing bezeichnet die gemein-

same Nutzung von Strom aus Anlagen zur 

Erzeugung erneuerbarer Energien durch 

mehrere Letztverbraucher. Dabei wird der 

erzeugte Strom nicht nur an einem Ort ver-

braucht, sondern unter Nutzung des öf-

fentlichen Verteilernetzes zwischen ver-

schiedenen Teilnehmern geteilt. Ziel ist, 

lokal erzeugte Energie gemeinschaftlich zu 

produzieren und zu verbrauchen und da-

mit eine aktive Teilhabe an der Energie-

wende zu ermöglichen.1  

Während die bisherigen Regelungen zu 

Mieterstrom und gemeinschaftlicher Ge-

bäudeversorgung grundsätzlich auf die 

Stromnutzung innerhalb einzelner Ge-

bäude ausgerichtet sind, erweitert der 

neue § 42c EnWG erstmals den Fokus auf 

die Nutzung über die Gebäudegrenzen hin-

aus. Er soll ermöglichen, Strom aus erneu-

erbaren Energien gezielt unter Einbindung 

des öffentlichen Versorgungsnetzes zu 

nutzen. 

Im Gegensatz dazu ist das Mieterstrom-

modell nach § 42a EnWG auf die Stromlie-

ferung innerhalb eines Gebäudes begrenzt. 

Vermieter können Strom aus einer hausei-

genen Anlage direkt an ihre Mieter liefern, 

eine Nutzung über Grundstücksgrenzen 

hinweg ist jedoch nicht vorgesehen. Das 

öffentliche Netz spielt nur für die Sicher-

stellung der Vollversorgung seitens des 

Vermieters eine Rolle. 

Auch die gemeinschaftliche Gebäude-

versorgung gemäß § 42b EnWG bleibt 

deutlich enger gefasst. Zwar können Be-

wohner eines Hauses oder einer 

 
1 BT, WD 5 – 3000 – 134/24, S. 5. 

2 Art. 2 Nr. 15 und Art. 21 Abs. 4 der Richtlinie (EU) 
2018/2001. 

Wohnanlage Strom aus einer gemeinsa-

men Anlage nutzen oder zwischenspei-

chern, jedoch beschränkt sich die Nutzung 

auch hier auf das Gebäude oder den Ge-

bäudekomplex selbst. Eine Nutzung des öf-

fentlichen Netzes ist nur ergänzend im Fall 

der Belieferung über zusätzliche Stromlie-

ferverträge vorgesehen. 

Das Energy Sharing gem. § 42c EnWG 

geht somit einen entscheidenden Schritt 

weiter: Erstmals wird gesetzlich vorgege-

ben, dass Strom aus erneuerbaren Ener-

gien über das öffentliche Netz – als integ-

raler Bestandteil der Stromversorgung  – 

gemeinschaftlich erzeugt und genutzt 

wird. Dadurch wird der Weg für eine nach-

haltige, verbrauchernahe und dezentrale 

Energieversorgung vor Ort geebnet.  

Hintergrund EU-Recht  

Bereits mit der Erneuerbare-Energien-

Richtlinie (EU) 2018/2001 (RED II) legte 

die Europäische Union (EU) den Grund-

stein für das Konzept des Energy Sharing, 

indem sie Modelle wie „gemeinsam han-

delnde Eigenversorger“2 und „Erneuer-

bare-Energie-Gemeinschaften“3 ein-

führte.4  

3 Art. 2 Nr. 16 und Art. 22 der Richtlinie (EU) 2018/2001. 

4 BT, WD 5 – 3000 – 134/24, S. 6. 
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Der europäische Rechtsrahmen für das 

Energy Sharing geht jedoch in seiner aktu-

ellen Form auf die novellierte Elektrizi-

tätsbinnenmarktrichtlinie (EU) 2019/944 

zurück. Darin werden die Modelle aus der 

RED II-Richtlinie ausgeweitet und recht-

lich abgesichert. Zugleich wird mit Art. 15a 

Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie erst-

mals ein Recht auf gemeinsame Energie-

nutzung geschaffen.5 Danach sollen Haus-

halte, kleine und mittlere Unternehmen 

sowie öffentliche Einrichtungen die Mög-

lichkeit erhalten, gemeinsam erzeugten 

Strom aus erneuerbaren Energien zu nut-

zen. Die EU verfolgt damit das Ziel, Bürger 

stärker in die Energiewende einzubinden 

und die dezentrale Stromerzeugung zu 

stärken.6  

Die Mitgliedstaaten waren verpflichtet, die 

europäischen Vorgaben bis zum 17. Januar 

2025 in nationales Recht umzusetzen. 

 
5 Ebd., S. 7. 

6 BWE Positionspapier, Empfehlungen für eine netz-, 
markt- und systemdienliche Umsetzung von Energy Sha-
ring, Mai 2025, S. 3. 

Hintergrund national 

Deutschland gehört zu den Mitgliedstaa-

ten, die die Umsetzungsfrist nicht einhal-

ten konnten. Der deutsche Gesetzgeber 

stand dabei vor erheblichen Herausforde-

rungen: Das Energiewirtschaftsgesetz 

(EnWG) ist grundsätzlich auf klassische 

Lieferantenverhältnisse ausgerichtet und 

konnte das Modell des Energy Sharing da-

her bisher nicht abbilden. Darüber hinaus 

war die gemeinschaftliche Nutzung von 

selbst erzeugtem Strom über das öffentli-

che Netz nach der bisherigen Rechtslage in 

Deutschland faktisch nicht umsetzbar, da 

die bestehenden Verpflichtungen das Mo-

dell wirtschaftlich unattraktiv machten.7  

Erst mit einem Referentenentwurf aus 

dem Sommer 2024 wurde der Versuch un-

ternommen, einen Rechtsrahmen für das 

Energy Sharing zu schaffen. Darauf auf-

bauend hat am 21. November 2024 die 

Bundesregierung den ersten Gesetzesent-

wurf8 zum Energy Sharing beschlossen. 

Nach teils deutlicher Kritik im Rahmen der 

Ressortabstimmung und Verbändeanhö-

rung überarbeitete die Bundesregierung 

diesen Entwurf und brachte nach dem zwi-

schenzeitlichen Koalitionsbruch und den 

vorgezogenen Neuwahlen den darauf fol-

genden Regierungsentwurf als Drucksa-

che 21/1497 am 8. September 2025 in das 

parlamentarische Verfahren ein. 

 

7 BT, WD 5 – 3000 – 179/24, S. 5. 

8 BT-Drs. 581/24. 
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Kritikpunkte von Bundesrat 
und Verbänden  

Im Gesetzgebungsverfahren äußerten 

Bundesrat und Verbände Kritik am Gesetz-

entwurf der Bundesregierung. Zwar unter-

stützten sie grundsätzlich die Einführung 

des Energy Sharing, sahen jedoch im vor-

gelegten Entwurf des § 42c EnWG erhebli-

chen Nachbesserungsbedarf.  

Während der Bundesrat vor allem eine 

praxisnahe Umsetzung und die stärkere 

Einbindung von Bürgerenergiegesell-

schaften forderte9, bemängelten die Ver-

bände vor allem technische, wirtschaftli-

che und prozessuale Hürden.  Sie kritisier-

ten insbesondere den zu engen Anwen-

dungsbereich des § 42c EnWG und lehnten 

die Beschränkung auf kleine und mittlere 

Unternehmen ab.10 Sie kritisierten zudem  

fehlende wirtschaftliche Anreize, wie re-

duzierte Netzentgelte oder steuerliche 

Vorteile.11 Vereinzelt schlugen sie die Ein-

führung einer Energy-Sharing-Prämie für 

lokal verbrauchten Strom vor.12                    

 
9 BR-Drs. 383/25, S. 7 ff. 

10 DIHK, BT-Ausschuss-Drs. 21(9)066, S. 8 ff.; Stiftung Um-
weltenergierecht, BT Ausschuss-Drs. 21(9)080, S. 7 ff. 

11 BDEW, BT Ausschuss-Drs. 21(9)078, S. 9 ff.; DIHK, a. a. 
O., S. 8 ff. 

Die Verbände bemängelten insgesamt die 

hohe Komplexität und eine fehlende Stan-

dardisierung des Modells, die geplante 

Ausweitung auf angrenzende Bilanzie-

rungsgebiete sowie eine bislang unzu-

reichende Berücksichtigung schutzbedürf-

tiger Haushalte.13 

Der neue § 42c EnWG 

Der Bundestag hat den Gesetzentwurf am 

13. November 2025 mit wenigen Änderun-

gen angenommen. Der neue § 42c EnWG 

enthält sieben Absätze und trifft im We-

sentlichen die folgenden Regelungen:  

Absatz 1 – Grundsatz der gemeinsamen 

Nutzung  

Mit Absatz 1 wird die gemeinschaftliche 

Nutzung von Strom aus erneuerbaren 

Energien ausdrücklich im EnWG verankert. 

Er regelt die Voraussetzungen, unter denen 

Letztverbraucher Strom aus einer Erzeu-

gungs- oder Speicheranlage gemeinsam 

nutzen dürfen. Vorgesehen ist u.a., dass der 

Betreiber der Anlage sowohl einen Strom-

liefervertrag als auch einen Vertrag zur ge-

meinsamen Nutzung mit den teilnehmen-

den Letztverbrauchern abschließt (§ 42c 

Abs. 1 Nr. 2 und 3 EnWG). Außerdem müs-

sen sich die Anlage und die zu beliefernden 

Verbrauchsstellen im selben Gebiet befin-

den, in dem eine gemeinsame Nutzung zu 

ermöglichen ist (§ 42c Abs. 1 Nr. 4 EnWG).  

12 BWE Positionspapier, a. a. O., S. 3. 

13 bne, BT-Ausschuss-Drs. 21(9)076, S. 8 ff.; vzbv, BT-Aus-
schuss-Drs. 21(9)056, S. 17ff.; BDEW, a. a. O., S. 9 ff.; Stif-
tung Umweltenergierecht, a. a. O., S. 7 ff. 
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Nach Annahme der Beschlussempfehlung 

des Ausschusses für Wirtschaft und Ener-

gie14 ist klargestellt, dass  auch Gesell-

schaften, die sich ausschließlich zum 

Zweck der gemeinsamen Energienutzung 

bilden, Anlagen betreiben können. In die-

sem Fall ist auf die Tätigkeit aller Gesell-

schafter oder Mitglieder abzustellen (§ 42c 

Abs. 1 Nr. 5 EnWG).15 Zudem wird vorge-

sehen, dass sowohl für die in der Anlage 

erzeugte oder gespeicherte Elektrizität als 

auch der Strombezug neben einer Zähler-

standgangmessung auch eine viertel-

stündliche registrierte Leistungsmessung 

erfolgen kann (§ 42c Abs. 1 Nr. 6 und 7 

EnWG).  

Absatz 2 – Teilnehmerkreis 

Neben natürlichen Personen können auch 

Unternehmen am Energy Sharing teilneh-

men. In Absatz 2 wird der Teilnehmerkreis 

 
14 BT-Drs. 21/2793. 

15 BT-Drs. 21/2793, S. 186. 

16 Ein Unternehmen ist kein KMU, wenn es 250 oder mehr 
Beschäftigte hat und der Jahresumsatz 50 Mio. EUR über-
steigt oder oder dessen Jahresbilanzsumme sich auf mehr 
als 43 Mio. EUR beläuft. Maßgeblich hierfür ist die Emp-
fehlung 2003/361/EG der EU-Kommission vom 6. Mai 
2003, wonach Kleinstunternehmen weniger als 10, kleine 
Unternehmen weniger als 50 und mittlere Unternehmen 

jedoch auf kleinst-, kleine und mittlere Un-

ternehmen begrenzt. Größere Unterneh-

men, die keine KMU sind16, sind von den 

besonderen Regelungen des § 42c EnWG 

ausgeschlossen. Von diesen wird erwartet, 

dass sie die energiewirtschaftlichen Anfor-

derungen eigenständig erfüllen.17 Nach 

Beschlussempfehlung des  Ausschusses 

für Wirtschaft und Energie wurde der Ver-

weis auf die KMU-Empfehlung 

2003/361/EG der EU-Kommission präzi-

siert und ein neuer Satz 2 ergänzt, der ge-

währleistet, dass auch kommunale KMU 

als Letztverbraucher am Energy Sharing 

teilnehmen können.18  

Absatz 3 – Mindestinhalte der Verein-

barung zur gemeinsamen Nutzung 

Absatz 3 soll Rechtssicherheit und Trans-

parenz bei der vertraglichen Ausgestal-

tung von Energy-Sharing-Modellen schaf-

fen. Darin werden verbindliche Mindestan-

forderungen an den Inhalt der Vereinba-

rung zur gemeinsamen Nutzung zwischen 

den Beteiligten eingeführt. Diese muss re-

geln, welchen Anteil der mitnutzende 

Letztverbraucher am erzeugten Strom er-

hält, wie dieser Anteil berechnet wird und 

ob bzw. in welcher Höhe eine Gegenleis-

tung an den Betreiber zu zahlen ist.19 Wei-

terhin wird durch Nummer 2 indirekt klar-

gestellt, dass eine Energielieferung im 

Rahmen einer gemeinschaftlichen Nut-

zung auch unentgeltlich möglich sein soll, 

unbeschadet der Verpflichtung zur Ent-

richtung anfallender Steuern, Umlagen, 

Abgaben und Netzentgelte.20 

weniger als 250 Beschäftigte haben und der Jahresumsatz 
entsprechend 2, 10 bzw. 50 Mio. EUR oder die Jahresbi-
lanzsumme 2, 10, 43 Mio. EUR nicht übersteigt.  

17 BT-Drs. 21/1497, S. 155, 156. 

18 BT-Drs. 21/2793, S. 186. 

19 BT-Drs. 21/1497, S. 156. 

20 Referentenentwurf des Bundeministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz vom 10.07.2025, a. a. O., S. 171 ff. 
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Absatz 4 – Verpflichtung der Netzbe-

treiber zur Umsetzung 

Mit Absatz 4 wird eine verbindliche Um-

setzungsverpflichtung der Netzbetreiber 

eingeführt. Dadurch wird Energy Sharing 

in die bestehende Netzstruktur integriert. 

Danach sind die Verteilernetzbetreiber 

verpflichtet, die technische und bilanzielle 

Umsetzung des Energy Sharing sicherzu-

stellen. Sie müssen die gemeinsame Nut-

zung ab dem 1. Juni 2026 innerhalb ihres 

eigenen Bilanzierungsgebiets und ab dem 

1. Juni 2028 auch zwischen angrenzenden 

Gebieten in derselben Regelzone ermögli-

chen. 

Absatz 5 – Beauftragung eines Dritten 

Mit Absatz 5 wird Betreibern die Möglich-

keit eröffnet, bestimmte Aufgaben an ei-

nen Dritten – professionellen Dienstleis-

ter21 – zu übertragen. Die Bereiche in de-

nen sich der Letztverbraucher eines 

Dienstleisters bedienen darf, sind aus-

drücklich genannt.22 Dazu zählen insbe-

sondere Dienstleistungen im Bereich 

Kommunikation, Abrechnung, Flexibili-

tätsmanagement, Vertragsverwaltung so-

wie Installation und Betrieb der Anlage so-

wie Messung und Wartung. 

Absatz 6 – Informationspflichten und 

ergänzende Stromversorgung 

Absatz 6 führt neue Informationspflichten 

für Energy Sharing ein. Die Betreiber müs-

sen darauf hinweisen, dass die gemeinsam 

genutzte Anlage den Strombedarf der Ab-

nehmer nicht vollständig und nicht jeder-

zeit decken kann, dass ein ergänzender 

Strombezug durch den Abnehmer notwen-

dig ist und dass die Kosten für den ergän-

zenden Strombezug über den durch-

schnittlichen Kosten eines Vertrages zur 

umfassenden Versorgung liegen können.  

 
21 BT-Drs. 21/1497, S. 156. 

Das Recht einen Lieferanten für den Rest-

strom frei wählen zu können, darf nicht 

eingeschränkt werden. Zudem besteht 

eine Informationspflicht bei längeren Er-

zeugungsausfällen. 

Absatz 7 – Erleichterungen für Kleinst-

projekte 

Absatz 7 führt Erleichterungen für Kleinst-

projekte ein und erleichtert so die Teil-

nahme kleiner Akteure. Darin werden Aus-

nahmen von den Vorschriften der §§ 5 und 

40 bis 42 EnWG für kleine Anlagen bis 30 

kW bei Einzelhaushalten und bis 100 kW 

bei Mehrparteienhäusern vorgesehen. 

 

Ausblick für die Praxis 

Die größten Herausforderungen bei der 

praktischen Umsetzung des Energy Sha-

ring liegen vor allem in drei Bereichen: der 

wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Mo-

dells, der regulatorischen Einbindung in 

das Bilanzierungssystem und der Ver-

tragsgestaltung. Diese Punkte werden ent-

scheidend dafür sein, ob sich Energy Sha-

ring in der Praxis überhaupt behaupten 

kann.  

 

22 BT-Drs. 21/2793, S. 76. 
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Wirtschaftliche Tragfähigkeit 

Für den im Rahmen der gemeinsamen Nut-

zung aus Erneuerbaren Energien ver-

brauchten Strom fallen nach den jeweils 

geltenden Vorgaben Steuern, Abgaben, 

Umlagen und Netzentgelte an. 

Um das Energy Sharing-Modell wirtschaft-

lich attraktiv zu gestalten, wäre insbeson-

dere eine Reduzierung der Netzentgelte 

sinnvoll. Im Gegensatz zur klassischen 

Stromlieferung wird beim Energy Sharing 

das öffentliche Netz nur in begrenztem 

Umfang genutzt, da Erzeugung und Ver-

brauch innerhalb einer Region stattfinden. 

Es erscheint daher sachgerecht, die Netz-

entgelte entsprechend anzupassen. Der-

zeit wird in der Praxis diskutiert, ob und 

inwieweit § 18 StromNEV analog ange-

wendet werden könnte.23 Hilfreich könnte 

insoweit auch ein Blick nach Österreich 

sein, wo Energy Sharing bereits seit Jahren 

gelebte Praxis ist. Energielieferungen an 

Mitglieder von Ereneuerbare-Energie-Ge-

meinschaften erfolgen dort aufgrund von 

reduzierten Netzentgelten, Steuern und 

Abgaben zu verringerten Tarifen.24 Die 

Höhe der Reduktion bei Netzentgelten 

hängt von der Art der Energiegemein-

schaft (lokal oder regional) und von der In-

anspruchnahme der Netzebenen ab, wobei 

für lokale Gemeinschaften eine Senkung 

von 57 % und für regionale von 28 % bis 

zu 64 % vorgesehen ist.25 

 

 

 

 
23 EWS Elektrizitätswerke Schönau, Netzdienliche Effekte 
durch Energy Sharing, https://www.ews-
schoenau.de/blog/artikel/netzdienliche-effekte-durch-
energy-sharing/ (abgerufen am 20.11.2025).  

24 Dena, Energy Sharing in Deutschland - Vom Konzept 
zur energiewirtschaftlichen  Umsetzung, S. 49.  

Einbindung in das Bilanzierungssystem 

Die Integration von Energy Sharing in das 

bestehende Bilanzierungssystem gehört 

zu den größeren Herausforderungen. Er-

zeugung und Verbrauch müssen auch bei 

regionaler Nutzung eindeutig zugeordnet 

werden können, um jederzeit nachzuvoll-

ziehen, wer wie viel Strom erzeugt und 

verbraucht hat. Dabei bleibt offen, ob ein 

gemeinsamer Bilanzkreis ausreicht oder 

ob mehrere Bilanzkreise eingerichtet wer-

den müssen. In der Praxis bestehen zudem 

Unsicherheiten darüber, wer letztlich die 

Verantwortung für den Bilanzkreis trägt 

und wie die Kommunikation mit dem 

Netzbetreiber gestaltet werden soll.26 Un-

klar ist auch, wie die Messung und Abrech-

nung organisiert sowie die Daten erfasst, 

zusammengeführt und übermittelt wer-

den können. 

 

 

 

 

25 S. Ziff. 8 Abs. 1a der österreichischen Systemnutzungs-
entgelte-Verordnung 2018 – SNE-V 2018, BGBl. II Nr. 
398/2017. 

26 So auch BDEW, BT-Ausschuss-Drs. 21(9)078, S. 9 ff; 
BVES, BT-Ausschuss-Drs. 21(9)079, S. 10 ff.; Stiftung Um-
weltenergierecht, BT-Ausschuss-Drs. 21(9)080, S. 10 ff. 
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Es erscheint daher sinnvoll, eine koordi-

nierende Stelle einzurichten, die diese Auf-

gaben übernimmt und als zentrale Schnitt-

stelle fungiert. Besonders herausfordernd 

bleibt jedoch die Umsetzung, wenn Teil-

nehmer in unterschiedlichen Bilanzie-

rungsgebieten liegen. Für solche Fälle be-

darf es klarer Regelungen zur Zuständig-

keit, um eine praktikable und reibungslose 

Abwicklung zu gewährleisten.  

Vertragsgestaltung  

Auch bei der vertraglichen Ausgestaltung 

von Energy Sharing bestehen noch viele 

Unklarheiten. Zwar verlangt § 42c  EnWG 

den Abschluss eines Stromliefervertrages  

und eines Vertrages zur gemeinsamen 

Nutzung, doch bleibt weiterhin offen, wie 

diese Verträge konkret auszugestalten 

sind und ob es sich in der Praxis um zwei 

getrennte Vereinbarungen handeln muss 

oder eine eine einheitliche vertragliche Lö-

sung zulässig ist.27 Ebenso bleibt unklar, 

wie sich das Verhältnis zwischen Betreiber 

und den teilnehmenden Letztverbrau-

chern konkret gestaltet, da das Gesetz le-

diglich die Mindeststandards hinsichtlich 

des Vertrages zur gemeinsamen Nutzung 

enthält.  

Hier braucht es klare vertragliche Stan-

dards und eine eindeutige Rollenvertei-

lung, um rechtliche Unsicherheiten zu ver-

meiden und eine verlässliche Grundlage 

für die Zusammenarbeit zu schaffen.  

 

 

 

 
27 Die Bundesregierung sieht eine Zusammenfassung bei-
der Verträge in einem Dokument als zulässig an, s. 

Fazit 

Mit der Einführung des neuen § 42c EnWG 

hat der Gesetzgeber erstmals eine rechtli-

che Grundlage für die Etablierung des 

Energy Sharing auf nationaler Ebene ge-

schaffen und damit einen wichtigen Bei-

trag zur Förderung dezentraler Energie-

versorgungskonzepte geleistet. Dennoch 

bleiben zahlreiche Fragen und Unsicher-

heiten offen. 

Entscheidend wird sein, ob es gelingt, die 

bürokratischen Hürden der Netzintegra-

tion abzubauen, die vertraglichen Pro-

zesse zu standardisieren und wirtschaftli-

che Anreize etwa durch reduzierte Netz-

entgelte oder Steuersenkungen zu schaf-

fen.  

Die Zukunft wird zeigen, ob sich Energy 

Sharing nicht nur als Nischenprojekt, son-

dern als tragfähiges regionales Gemein-

schaftsmodell etabliert, bei dem Haus-

halte, kleine und mittlere Unternehmen 

sowie Bürgerenergiegesellschaften ge-

meinsam – unter Einbeziehung des öffent-

lichen Netzes – die Energiewende aktiv vo-

rantreiben können.  

 

 

 

 

 

 

 

Gegenäußerung der Bundesregierung zu Stellungnahme 
des Bundesrates, BT-Drucks. 21/2076, S. 25. 
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